
Checkliste der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

Korrekt abrechnen bei 
Patienten aus dem Ausland
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Für die Abrechnung bei Patienten aus dem 
Ausland gibt es genaue Vorgaben.

Die Abrechnung bei Patienten aus dem Ausland ist 
nicht ganz einfach, weil je nach Herkunftsland andere 
Regeln gelten. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
hat ihre Checkliste aktualisiert, um Ärzten einen Leit-
faden an die Hand zu geben.

Wenn Patienten aus dem Ausland behan-
delt werden, muss die Praxis zunächst 
das Herkun�sland erfragen. Für die Ab-
rechnung unterscheidet die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung (KBV) grund-
sätzlich verschiedene Gruppen. 

Die erste Gruppe bilden Patienten aus 
den Staaten des europäischen Wirt-
scha�sraums und der Schweiz. Haben 
diese Patient eine akute oder chronische 
Erkrankung und kann die Behandlung 
nicht aufgeschoben werden, ist die 
 europäische Krankenversicherungskarte 
(EHIC) heranzuziehen. Eine Kopie der 
EHIC beziehungsweise der provisori-
schen Ersatzbescheinigung (PEB) reicht 
aus, um den Behandlungsanspruch eines 
im europäischen Ausland Versicherten 
zu belegen. Bei geplanten Behandlungen 
ist eine Genehmigung der Krankenkasse 

im Heimatland erforderlich. Dazu erhält 
der Patient von seiner Krankenkasse ein 
Formular (Vordruck E112 oder S2). Die-
ses Formular muss er bei einer selbstge-
wählten Krankenkasse in Deutschland 
gegen einen „Nationalen Anspruchs-
nachweis“ umtauschen. 

Patienten aus Staaten mit bilateralen 
Abkommen über soziale Sicherheit müs-
sen grundsätzlich ebenfalls einen natio-
nalen Anspruchsnachweis vorlegen. Bei 
Patienten, die keinen oder nicht den rich-
tigen Anspruchsnachweis vorlegen, er-
folgt die Vergütung nach der GOÄ.

Neuerungen
Seit dem 1. Oktober 2018 verwenden 
Krankenkassen das Formular „Nationa-
ler Anspruchsnachweis“ für alle  Patienten, 
die zur Behandlung nach Deutschland 

einreisen. Dies gilt sowohl für Patienten, 
die im Ausland krankenversichert sind 
und auf Basis des „bilateralen Abkom-
mens über Soziale Sicherheit“ Anspruch 
auf vertragsärzt liche Leistungen in 
Deutschland haben, als auch für Patien-
ten, die in einem anderen EU-/EWR-Staat 
oder der Schweiz versichert sind. Durch 
das neue Formular soll eine bundesein-
heitliche und übersichtliche Dokumenta-
tion für die Ärzte erreicht werden.

Name des behandelnden Arztes 
eintragen
Eine weitere Neuerung: Auf dem For-
mular „Patientenerklärung Europäische 
Krankenversicherung“ ist nun zusätz-
lich der Name des behandelnden Arztes 
einzutragen. Laut KBV ermöglicht dies 
den Krankenkassen die eindeutige Zu-
ordnung der Patientenerklärung zur Ko-
pie der EHIC. Die geänderten und in 13 
Sprachen verfügbaren Ausführungen 
der Patientenerklärung sind nun in den 
Praxisverwaltungssystemen enthalten.
 Anke Thomas
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